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Öffentliche Bekanntmachung der Vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-
Großrinderfeld-Königheim-Werbach über die 18.
Änderung des Flächennutzungsplanes
h i e r :Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs.
1 Baugesetzbuch (BauGB)
I. Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungs-

gemeinschaft Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-König-
heim-Werbach hat in öffentlicher Sitzung am 17. Juni 2021
gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die 18. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet der Ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-
Großrinderfeld-Königheim-Werbach beschlossen und in
der Folge ortsüblich bekanntgemacht. In seinen Sitzun-
gen am 15. Dezember 2022 und 14. September 2023 be-
schloss der Gemeinsamen Ausschuss der Vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-Großrinder-
feld-Königheim-Werbach je die Änderung des Aufstellungs-
beschlusses der 18. Änderung des Flächennutzungsplans.
Auch diese Beschlüsse wurden ortsüblich bekanntge-
macht.

II. Die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes erstreckt
sich auf das Gebiet der Mitgliedsgemeinde Großrinderfeld
und bezieht sich auf folgende Flächen, jeweils der Gemar-
kung Großrinderfeld:
o Umwandlung einer Wohnbaufläche (W) im Gewann

„Wolfsgarten rechts“ in landwirtschaftliche Fläche. Der
Planbereich liegt nördlich der Ortslage Großrinderfeld
und umfasst die Grundstücke Flst.-Nrn.: 16959/1 z.T.,
16960/0 z.T., 16961/0 z.T., 16962/0 z.T., 16963/0 z.T.,
16964/0 z.T., 16965/0 z.T., 16966/0 z.T., 16967/0 z.T.
und 16727/0 z.T. (Weg) mit einer Größe von ca. 2,28
ha (Planbereich 1).

o Umwandlung einer Wohnbaufläche (W) im Gewann
„Brücklesweg“ in landwirtschaftliche Fläche. Der Plan-
bereich grenzt westlich an den Ortsbereich Großrin-
derfeld an. Er erstreckt sich auf die Grundstücke Flst.-
Nrn.: 17258/0, 17257/0, 17256/0, 17255/0, 17254/0,
17252/0, 17251/0, 17250/0, 17249/0, 17247/0 z.T. und
17248/0 z.T. (Weg) auf einer Fläche von ca. 2,84 ha
(Planbereich 2).

o Ausweisung einer Wohnbaufläche (W) gem. § 1 Abs.
1 Nr. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) im Gewann
„Beunth“ auf den Grundstücken Flst.-Nrn.: 17238/0 z.T.,
17237/0 z.T., 17236/0 z.T., 17235/0 z.T., 17234/0 z.T.,
17233/1 z.T., 17233/0 z.T., 17232/0 z.T., 17231/0 z.T.
und 17230/0 z.T. auf einer Gesamtfläche von ca. 0,64
ha. Der Planbereich schließt nordwestlich an das Ge-
wann „Beund“ an (Planbereich 3).

o Ausweisung einer Wohnbaufläche (W) gem. § 1 Abs.
1 Nr. 1 BauNVO im Gewann „Beund“ direkt angren-
zend an die Landesstraße L578 am südwestlichen Orts-
rand von Großrinderfeld. Der Planbereich umfasst die
Grundstücke Flst.-Nrn.: 18004/0, 18005/0, 18006/0,
18007/0, 18008/0, 18009/0, 18010/0, 18011/0, 18012/
0, 18013/0, 18014/0, 18015/0, 18016/0 und 18017/0
z.T. (Weg) mit einer Fläche von ca. 2,56 ha (Planbe-
reich 4).

o Ausweisung einer Wohnbaufläche (W) gem. § 1 Abs.
1 Nr. 1 BauNVO im Gewann „Zündmantel“ direkt an-
grenzend an die Landesstraße L578 am südwestlichen
Ortsrand von Großrinderfeld. Dieser umfasst die Grund-
stücke Flst.-Nrn.: 18156/0 z.T., 18157/0, 18158/0,
18159/0, 18160/0, 18161/0, 18162/0, 18163/0, 18165/
0, 18166/0, 18167/0, 18167/1 und 18167/2 mit einer
Fläche von ca. 1,40 ha (Planbereich 5).

o Ausweisung einer Sonderbaufläche (S) gem. § 1 Abs.
1 Nr. 4 BauNVO mit der Zweckbestimmung Einzelhan-
del im Gewann „Zündmantel“ auf den Grundstücken
Flst.-Nrn.: 18151/0, 18152/0, 18153/0, 18154/0, 18155/

0, 18156/0 z.T. und 18169/0 z.T. (Weg) der Gemarkung
Großrinderfeld mit einer Fläche von ca. 0,52 ha. Der
Planbereich liegt ebenfalls direkt angrenzend an die
Landesstraße L578 am südwestlichen Ortsrand von
Großrinderfeld und grenzt direkt an die Wohnbauflä-
che „Zündmantel“ an (Planbereich 6).

Die räumlichen Geltungsbereiche der 18. Änderung sind
im abgebildeten unmaßstäblichen Lageplan dargestellt (mit
den Zahlen 1 – 6 nummerierte, schwarz-rot gestrichelt
umrandete Flächen).

III. Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft hat in öffentlicher Sitzung am
18.03.2024 die Vorentwurfsunterlagen gebilligt und die
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1
BauGB beschlossen.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit findet statt,
indem die Vorentwurfsunterlagen, bestehend aus der Plan-
zeichnung, M 1:5.000, und der Begründung mit Umwelt-
bericht, jeweils vom 13. Dezember 2023, in der Zeit vom
Montag, 29. April 2024 bis einschließlich Montag, 3. Juni
2024 zur allgemeinen Information der Öffentlichkeit auf
dem Bürgermeisteramt der Kreisstadt Tauberbischofsheim,
Bauordnungsamt, Klosterhof, Hauptstraße 35, Zimmer-Nr.
112 während der üblichen Sprechzeiten oder nach vorhe-
riger terminlicher Absprache unter der Telefonnummer
09341/803-3102 oder per E-Mail unter der Adresse
bauleitplanung@tauberbischofsheim.de, öffentlich auslie-
gen. Innerhalb dieses Zeitraums besteht allgemein Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung. Äußerungen zu den
vorgenannten Unterlagen können in schriftlicher Form oder
zur Niederschrift vorgebracht werden.
Die Unterlagen können während dieser Frist auch auf den
Bürgermeisterämtern Großrinderfeld (Marktplatz 6, Zimmer-
Nr. 16), Königheim (Kirchplatz 2, Zimmer.-Nr. 306) und Wer-
bach (Hauptstraße 59, Bürgerbüro) eingesehen werden.
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Zudem ist es möglich, die Planunterlagen auf der Homepa-
ge der Stadt Tauberbischofsheim unter
www.tauberbischofsheim.de/bauleitplanungen einzusehen
und abzurufen.

IV. Kurzbeschreibung der allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung:
Der Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-König-
heim-Werbach wurde erstmals am 17. Januar 1986 ge-
nehmigt und in der Folge mehrfach geändert.
Im Rahmen der 18. Änderung sollen die Voraussetzungen
für die Entstehung weiterer Wohnbauflächen in den Ge-
wannen „Beunth“, „Zündmantel“ und „Beund“ sowie einer
Sonderbaufläche für den Einzelhandel im Gewann „Zünd-
mantel“ geschaffen werden. Bestandteil der 18. Änderung
des Flächennutzungsplanes sind ebenfalls die Umwand-
lung der Wohnbauflächen in den Gewannen „Wolfsgarten
rechts“ und „Brücklesweg“ in landwirtschaftliche Fläche.

Tauberbischofsheim, 5. April 2024
Anette Schmidt, Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung der Vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-
Großrinderfeld-Königheim-Werbach über die 20.
Änderung des Flächennutzungsplanes
h i e r :Öffentliche Auslegung der Entwurfsunterlagen gem. §
3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
I. Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwal-

tungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-
Königheim-Werbach hat in öffentlicher Sitzung am 13. April
2022 gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die 20.
Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet der
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofs-
heim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach beschlossen
und in der Folge ortsüblich bekanntgemacht. In seiner Sit-
zung am 14. September 2023 beschloss der Gemeinsa-
me Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach
die Änderung des Aufstellungsbeschusses der 20. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes. Der Änderungsbe-
schluss wurde anschließend in den Mitgliedsgemeinden
ortsüblich bekannt gemacht.

II. Die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes bezieht sich
auf die Darstellung von fünf Sonderbauflächen Wind (S)
in der Gemeinde Königheim; auf der Gemarkung Pülfrin-
gen die Flächen „KÖN2“ mit ca. 5,4 ha (Teil aus Flst.-Nr.
9088) und Fläche „KÖN3“ mit ca. 7,8 ha (Teil aus Flst.-Nr.
9224) und auf Gemarkung Brehmen Fläche „KÖN4“ mit
ca. 5,4 ha (Teil aus Flst.-Nr. 5902/3), „KÖN5“ mit ca. 6,1
ha (Teil aus Flst.-Nr. 5902/3) und „KÖN6“ mit ca. 5,7 ha
(Teil aus Flst.-Nr. 5901). Die räumlichen Geltungsbereiche
der fünf Sonderbauflächen sind im abgebildeten unmaß-
stäbliche Lageplan dargestellt, zur besseren Erkennbar-
keit wurden die Geltungsbereiche mit einem schwarzer
Umring markiert.

III. Der Gemeinsame Ausschuss hat in der Sitzung am 14. Sep-
tember 2023 die Vorentwurfsunterlagen, bestehend aus der
Planzeichnung M 1:15.000 und der Begründung, jeweils mit
Datum vom 25. August 2023, sowie dem Umweltbericht vom
August 2023 zugestimmt. Mit den gebilligten Vorentwurfsun-
terlagen fand in der Zeit vom Montag, 9. Oktober 2023 bis
Montag, 13. November 2023 die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, die Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach §
4 Abs. 1 BauGB sowie die Abstimmung mit den Nachbarge-
meinden nach § 2 Abs. 2 BauGB statt.

IV. Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft hat sodann in öffentlicher Sitzung am
18. März 2024 über die im Rahmen der frühzeitigen Öf-
fentlichkeits- und Trägerbeteiligung sowie Abstimmung mit
den Nachbargemeinden eingegangenen Stellungnahmen
beraten und beschlossen, den Entwurf der 20. Änderung
des Flächennutzungsplanes mit Begründung und Umwelt-
bericht gebilligt und die öffentliche Auslegung der Entwurfs-
unterlagen gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Maßgebend ist der Flächennutzungsplanentwurf (20. Än-
derung), bestehend aus der Planzeichnung M 1:15.000 und
der Begründung, jeweils mit Datum vom 13. März 2024
und erstellt durch das Ingenieurbüro IBU, Ingenieurgesell-
schaft für Bauwesen und Umwelttechnik mbH, Tauberbi-
schofsheim. Der Begründung ist der Umweltbericht mit
Datum vom 12. März 2024, erstellt durch das Büro Peter
C. Beck, Ökologie & Stadtentwicklung, 64285 Darmstadt,
zugeordnet.

V. Der Entwurf zur 20. Änderung des Flächennutzungsplans der
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-
Großrinderfeld-Königheim-Werbach liegt in der Zeit von Mon-
tag, 29. April 2024 bis einschließlich Montag, 3. Juni 2024 auf
dem Bürgermeisteramt der Kreisstadt Tauberbischofsheim,
Bauordnungsamt, Klosterhof, Hauptstraße 35, Zimmer-Nr. 112
während der üblichen Sprechzeiten öffentlich aus. Innerhalb
dieses Zeitraums besteht allgemein Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung der Planung.
Die Unterlagen können innerhalb dieser Frist auch auf den
Bürgermeisterämtern Großrinderfeld (Marktplatz 6, Zim-
mer-Nr. 16), Königheim (Kirchplatz 2, Zimmer.-Nr. 306) und
Werbach (Hauptstraße 59, Bürgerbüro) zu den üblichen
Dienststunden eingesehen werden. Zudem ist es möglich,
die Planunterlagen auf der Homepage der Stadt Tauberbi-
schofsheim unter www.tauberbischofsheim.de/bauleitpla-
nungen einzusehen und abzurufen.
Äußerungen zu den vorgenannten Unterlagen können in
schriftlicher Form oder zur Niederschrift bei der Stadtver-
waltung Tauberbischofsheim und den Bürgermeisteräm-
tern der Mitgliedsgemeinden Großrinderfeld, Königheim
und Werbach vorgebracht werden.
Bestandteile der ausgelegten Unterlagen sind auch die
nachfolgend aufgeführten, verfügbaren umweltbezogenen
Informationen:
• Fachgutachten:
o spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit Stand März

2024, erstellt durch das Büro Peter C. Beck, Ökologie
& Stadtentwicklung, 63285 Darmstadt,

o avifaunistische Stellungnahme mit Stand März 2024,
erstellt durch das Büro Peter C. Beck, Ökologie & Stadt-
entwicklung, 63285 Darmstadt,

o fachgutachterliche Einschätzung FFH-Arten mit Stand
August 2023, erstellt durch das Büro Peter C. Beck,
Ökologie & Stadtentwicklung, 63285 Darmstadt,

o fachgutachterliche Stellungnahme Fledermäuse mit
Stand August 2023, erstellt durch das Büro Peter C.
Beck, Ökologie & Stadtentwicklung, 63285 Darmstadt,

o FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE 6523341
„Westlicher Taubergrund“ mit Stand August 2023, er-
stellt durch das Büro Peter C. Beck, Ökologie & Stadt-
entwicklung, 63285 Darmstadt,
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o Formblatt zur Natura 2000-Vorprüfung vom 21. August
2023, erstellt durch das Büro Peter C. Beck, Ökologie
& Stadtentwicklung, 63285 Darmstadt,

o Alternativenprüfung für die Sonderflächen 4 und 5 mit
Stand März 2024, erstellt durch das Büro Peter C. Beck,
Ökologie & Stadtentwicklung, 63285 Darmstadt.

• vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen:
o Stellungnahme des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis

vom 11.12.2023
o Stellungnahme des Regierungspräsidiums Stuttgart,

Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur vom 04.12.2023
o Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg,

Landesforstverwaltung vom 06.11.2023
o Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg,

Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom
08.11.2023

o Stellungnahme des Regionalverbands Heilbronn-Fran-
ken vom 09.11.2023

o Stellungnahme des Landratsamtes Neckar-Odenwald-
Kreis vom 14.11.2023

o Stellungnahme der Gemeinde Ahorn vom 21.11.2023
o Stellungnahme der NABU-Gruppe Tauberbischofsheim

vom 13.11.2023
o Stellungnahme des Bundes für Umwelt- und Natur-

schutz Deutschland, Regionalverband Franken, Ge-
schäftsstelle Heilbronn vom 12.11.2023

• Betroffene Schutzgüter:

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen,
dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abge-
geben werden können. Nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung über den
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass Vereinigungen im
Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7
Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7
Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit al-
len Einwendungen ausgeschlossen sind, die sie im Rahmen

der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend ge-
macht haben, aber hätten geltend machen können.

VI. Kurzbeschreibung der allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung:
Der Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-König-
heim-Werbach wurde erstmals am 17. Januar 1986 ge-
nehmigt und in der Folge mehrfach geändert.
Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes „Steuerung
der Windkraftnutzung“ weist auf den genannten Flächen
bisher keine Windenkraftnutzung aus. Die Flächen sind
im rechtskräftigen Flächennutzungsplan bisher als Wald-
flächen dargestellt. Gegenstand der 20. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes ist die Darstellung von insgesamt fünf
„Sonderbauflächen Wind“ für die Errichtung von Windkraft-
anlagen in Ergänzung zur gesamträumlichen Planung zur
Steuerung der Windkraftnutzung.

Tauberbischofsheim, 5. April 2024
Anette Schmidt, Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung der Vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-
Großrinderfeld-Königheim-Werbach über die 31.
Änderung des Flächennutzungsplanes
h i e r :Öffentliche Bekanntmachung des Änderungsbeschlus-
ses gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) und über
die  frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB)
I. Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwal-

tungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-
Königheim-Werbach hat in öffentlicher Sitzung am 18. März
2024 gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die 31.
Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet der
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofs-
heim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach beschlossen.

II. Die 31. Änderung des Flächennutzungsplanes bezieht sich
auf die Darstellung von drei Sonderbauflächen Wind (S)
auf dem Gebiet der Gemeinde Großrinderfeld; auf der
Gemarkung Gerchsheim die Flächen „GRO 1“ mit ca. 5,4
ha (Flst.-Nrn.: 8179, 8180, 8182 und 8183) und „GRO 2“
mit ca. 7,4 ha (Teil aus Flst.-Nr.: 8086) und auf Gemar-
kung Großrinderfeld Fläche „GRO 3“ mit ca. 6,7 ha (Teil
aus Flst.-Nr.: 14235). Die räumlichen Geltungsbereiche der
drei Sonderbauflächen sind im abgebildeten unmaßstäb-
liche Lageplan dargestellt.
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III. Der Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses der Ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-
Großrinderfeld-Königheim-Werbach vom 18. März 2024
über die 31. Änderung des Flächennutzungsplanes wird
hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt
gemacht.

IV. Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-
Königheim-Werbach hat zugleich in öffentlicher Sitzung
am 18. März 2024 die Vorentwurfsunterlagen gebilligt und
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.
1 BauGB beschlossen.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit findet statt,
indem die Vorentwurfsunterlagen, bestehend aus der Plan-
zeichnung M 1:10.000 und der Begründung mit Umwelt-
bericht, jeweils vom 18. März 2024, erstellt von der Klärle
GmbH, Weikersheim, in der Zeit von Montag, 22. April 2024
bis einschließlich Montag, 27. Mai 2024 im Internet unter
der Adresse www.tauberbischofsheim.de/bauleitplanungen
veröffentlicht werden.
Bestandteile der ausgelegten Unterlagen sind auch
• der Zwischenbericht über die Ergebnisse der avifau-

nistischen Untersuchungen 2023, erstellt von der Or-
chis Umweltplanung GmbH, Berlin, vom 7. März 2024

• die Zwischenergebnisse der fledermauskundlichen Un-
tersuchungen 2023 vom 6. März 2024, erstellt von der
Orchis Umweltplanung GmbH, Berlin, vom 7. März 2024.

Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit kön-
nen die Unterlagen auf dem Bürgermeisteramt der Kreis-
stadt Tauberbischofsheim, Bauordnungsamt, Klosterhof,
Hauptstraße 35, Zimmer-Nr. 112 und den Bürgermeister-
ämtern Großrinderfeld (Marktplatz 6, Zimmer-Nr. 16), Kö-
nigheim (Kirchplatz 2, Zimmer.-Nr. 306) und Werbach
(Hauptstraße 59, Bürgerbüro) während der üblichen
Sprechzeiten eingesehen werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während
der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden kön-
nen. Äußerungen zu den vorgenannten Unterlagen sollen
elektronisch an die E-Mail-Adresse
bauleitplanung@tauberbischofsheim.de übermittelt werden,
können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgege-
ben werden.

V. Kurzbeschreibung der allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung:
Der Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-König-
heim-Werbach wurde erstmals am 17. Januar 1986 ge-
nehmigt und in der Folge mehrfach geändert.
Gegenstand der 31. Änderung des Flächennutzungspla-
nes ist die Darstellung von insgesamt drei „Sonderbauflä-
chen Wind“ für die Errichtung von Windkraftanlagen in
Ergänzung zur gesamträumlichen Planung zur Steuerung
der Windkraftnutzung.

Tauberbischofsheim, 5. April 2024
Anette Schmidt, Bürgermeisterin


